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Betr.: Meldung zur Vorabkontrolle, Fall 2009-0453 
 
Sehr geehrte Frau Mannheim, 
 
wir haben die Unterlagen zur Rekrutierung von abgeordneten nationalen Sachverständigen 
(ANS) und von Praktikanten beim ECDC geprüft, die Sie dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten (EDSB) betreffend die Meldung zur Vorabkontrolle gemäß 
Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung Nr. 45/2001 übermittelt hatten. 
 
Die Verfahren für die Rekrutierung von ANS und Praktikanten sowie die in der Meldung 
dargestellten Datenschutzpraktiken weisen Parallelen zu anderen Verarbeitungen in diesem 
Bereich auf. Wir verweisen Sie daher auf die Leitlinien des EDSB zur Einstellung von 
Personal1 und auf die Sammelstellungnahme des EDSB „Staff recruitment procedures carried 
out by some Community agencies“2 über die Personaleinstellungsverfahren verschiedener 
Gemeinschaftsagenturen. Beide Dokumente beziehen sich u. a. auf die Kategorie der 
abgeordneten nationalen Sachverständigen und der Praktikanten, und in beiden Dokumenten 
werden alle Datenschutzgrundsätze im Lichte der Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 eingehend erläutert. Hieraus ergibt sich, dass die in den Leitlinien des EDSB und 
in der Stellungnahme des EDSB zur Personaleinstellung dargelegten Grundsätze auf den Fall 
der vom ECDC durchgeführten Rekrutierung von ANS und Praktikanten zutreffen. 
 
 
 
 

 
1 Die Leitlinien des EDSB sind auf der Website des EDSB unter der Überschrift „Thematische Leitlinien“ zu 

finden. 
2 Stellungnahme des EDSB vom 7. Mai 2009 (Fall 2009-0287) 
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Wie aus den übermittelten Informationen hervorgeht, werden offenbar die Bestimmungen der 
Verordnung 45/2001 eingehalten und die Datenschutzrechte der betroffenen Personen im 
Sinne der Leitlinien des EDSB zur Personaleinstellung gewahrt. 
 
Der EDSB erachtet diesen Fall daher als abgeschlossen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(Signiert) 
 
Giovanni Buttarelli 
 
 
 
Verteiler: Frau Elisabeth Robino, Datenschutzbeauftragte des ECDC 
 
 


